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kulose nétigen wissenschaftlich anerkannten Untersuchungen und Behandlungen
gewihrt. Bel ambulanter Behandlung hat er wahrend unbeschrankter Dauer An-
spruch auf die gleichen Leistungen wie bei anderen Krankheiten, wobei aber
weder Selbstbehalt noch Franchise zu seinen Lasten gehen. Die Bestimmungen
tiber Hausbehandlung wurden wesentlich erweitert. Bei Aufenthalt in einer Heul-
anstalt ist das Taggeld wie bisher wihrend mindestens 1800 Tagen innerhalb von
sieben aufeinanderfolgenden Jahren auszurichten ; bei Arbeitsunfahigkeit nach Aus-
tritt aus einer Heilanstalt erhélt der Versicherte wihrend 90 Tagen das volle Tag-
geld, bei teilweiser Arbeitsunfahigkeit ein entsprechend herabgesetztes Taggeld.

In der Invalidenversicherung gelten fiir die Tuberkulosekranken die allge-
meinen Bestimmungen. Infolgedessen haben sie in erster Linie Anspruch auf Ein-
gliederungsmaffinahmen, seien es solche medizinischer Art (MaBnahmen, die nicht
auf Behandlung des Leidens an sich gerichtet sind) oder beruflicher Art (Berufs-
beratung, Arbeitsvermittlung, erstmalige berufliche Ausbildung, Wiederein-
schulung, Umschulung), Hilfsmittel oder Sonderschulung. Ist eine Eingliederung
nicht moéglich, wird dem Tuberkulosekranken eine IV-Rente gewiahrt, wenn eine

leibende, mindestens hilftige Erwerbsunfahigkeit eingetreten ist oder wenn eine
vollige Arbeitsunfidhigkeit ununterbrochen 360 Tage beziehungsweise eine durch-
schnittliche Arbeitsunfahigkeit von mindestens zwei Dritteln 450 Tage oder eine
durchschnittlich halftige Arbeitsunfahigkeit 540 Tage gedauert hat und weiterhin
eine hilftige Erwerbsunfihigkeit bestehen bleibt.

Die Invalidenversicherung richtet einer Anzahl von Fursorge-, Arbeltsvermltt-
lungs- und Berufsberatungsstellen der Tuberkulosehilfe Subventionen aus. Die
Unfallversicherung greift ganz oder teilweise Platz bei Tuberkulose infolge Arbeiten
in Laboratorien, Versuchsanstalten und dergleichen, bei Silikosetuberkulose, bei
Verzogerung des Heilprozesses von Unfallfolgen durch Tuberkulose sowie bei
Ansteckung anldBlich eines unfallbedingten Spitalaufenthaltes, doch sind solche
Falle glucklicherweise recht selten. In der Diskussion wurde einmal mehr betont,
daB der weitere griindliche Ausbau der Sozialversicherung ein wichtiges Anliegen
sein mufB3 und daB das Fursorgewesen der Schweiz in mancher Hinsicht erst am An-
fang seiner Entwicklung steht. ag

Doppelbiirgervereinbarung
Beitritt des Kantons Graubiinden

Am 8.Dezember 1966 hat der Bundesrat den Beitritt des Kantons Graubiinden
zur Verwaltungsvereinbarung uiber die Unterstiitzung von Doppelbiirgern (vom
Bundesrat genehmigt am 6.Dezember 1963) festgestellt. Er hat gleichzeitig be-
stimmt, daB3 die Vereinbarung im Verhiltnis des Kantons Graubiinden zu den
Kantonen, die ihr schon angehéren, am 1.Januar 1967 wirksam wird. Die Zahl
der Kantone, die der Vereinbarung angeschlossen sind, erhoht sich damit auf
einundzwanzig: Ziirich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Glarus, Freiburg,
Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Appenzell-AuBerrhoden, Appenzell-Inner-
rhoden, St. Gallen, Graubiinden, Aargau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und
Genf. Es fehlen vorlaufig: Nidwalden, Zug, Schaffhausen, Thurgau.

21



	Doppelbürgervereinbarung : Beitritt des Kantons Graubünden

